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Vereinbarung über das Online-Banking  
 
Bitte ausgefüllt und unterschrieben zurücksenden:                              oder persönlich in Ihrer Filiale vereinbaren 

 
 

 

 
Sparda-Bank Baden-Württemberg eG 

70139 Stuttgart 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Diese Vereinbarung über die Teilnahme am Online-Banking (inklusive Postbox) gilt für alle unter der oben 

genannten Kundenummer derzeitigen und zukünftigen zugeordneten Konten. Kontoauszüge und 

Mitteilungen werden einfach und komfortabel automatisch in der Postbox im Online-Banking eingestellt. Für 

die Nutzung der Postbox ist die Angabe einer privaten E-Mail-Adresse für Benachrichtigungen zwingend 

erforderlich. Die Bank wird den Kunden über den Eingang von Mitteilungen in seiner Postbox kostenlos per 

E-Mail an die vom Kunden hinterlegte E- Mail-Adresse benachrichtigen. Diese Benachrichtigungen enthalten 

keine persönlichen Informationen oder Angaben über den Inhalt der Mitteilungen. Die Bank stellt die 

Mitteilungen während der Laufzeit der Nutzungsvereinbarung für die Dauer von zehn Jahren nach deren 

Einstellung in der Postbox kostenlos zur Verfügung. Bevollmächtigten ist die Nutzung der Postbox in gleicher 

Weise wie dem Kontoinhaber gestattet. 

Kundennummer 

 

 

Kontoinhaber: 
Name: Vorname: 

Bevollmächtigter: 

Name: Vorname: 
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Die Online-PIN für den Erstzugang wird dem Antragsteller postalisch zugestellt. 

 
Folgende private E-Mail-Adresse soll für die Benachrichtigungen der Postbox hinterlegt werden: 

 
E-Mail-Adresse (notwendig zur Nutzung der Postbox): 
 
 

 

(für jede Kundennummer kann nur eine E-Mail-Adresse für Benachrichtigungen eingerichtet werden) 
 

 
Für die Anmeldung und zur Freigabe der Transaktionen stellt die Bank folgende 

Authentifizierungsverfahren zur Verfügung: 

 

O SpardaSecureApp 

(Freigabe mittels einer App ohne Eingabe von Transaktionsnummern) 

Der Aktivierungscode wird dem Antragsteller auf dem Postweg zugestellt. 

Weitere Informationen unter www.sparda-bw.de/online-banking-spardasecureapp-mobil 

 

O chipTAN 

(Freigabe mittels eines optischen TAN-Lesers und der BankCard (Debitkarte))  

Die BankCard (Debitkarte) und der optische TAN-Leser sind separat zu 

bestellen. Es fallen zusätzliche Kosten an. 

Weitere Informationen unter www.sparda-bw.de/online-banking-chiptan 
 

 

Die „Vorvertragliche Informationen (VVI) für außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge 

und für Fernabsatzverträge zum Girokontovertrag“ und die „Sonderbedingungen für das Online-

Banking und das Mobile-Banking inklusive der digitalen Postbox“ wurden mit dieser Vereinbarung 

ausgehändigt und werden hiermit anerkannt. 

 
Für den gesamten Geschäftsverkehr gelten ergänzend die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

Diese sind unter www.sparda-bw.de einzusehen und werden auf Wunsch ausgehändigt. 

 

 

 

 

 

 

  __________________________                         ____________________________________________ 
   Ort, Datum                         Unterschrift des/der Kontoinhaber oder des Bevollmächtigten  
                                                         (bzw. Unterschrift aller gesetzlichen Vertreter) 

http://www.sparda-bw.de/online-banking-spardasecureapp-mobil
http://www.sparda-bw.de/online-banking-chiptan
http://www.sparda-bw.de/


       

 

 
 

Sonderbedingungen für das Online-Banking und 
das Mobile-Banking inklusive der digitalen Postbox  
 
Fassung: September 2020 
 
1. Leistungsangebot 
(1) Der Kunde und dessen Bevollmächtigte (im Folgenden auch einheitlich: „Teilnehmer“) können Bankgeschäfte inklusive die Nutzung der 
digitalen Postbox (siehe Nr. 12 dieser Sonderbedingungen) mittels Online-Banking der Bank in dem von der Bank angebotenen Umfang 
abwickeln. Unter Online-Banking sind die von der Bank online verfügbaren Banking-Funktionen, angebotene Funktionen des MobileBanking 
sowie alle Funktionen und Applikationen (z.B. Apps) zu verstehen, welche die Bank selbst oder durch einen Dritten ihren Kunden zur Verfügung 
stellt und/ oder zugänglich macht. Zudem können sie Informationen der Bank mittels Online-Banking abrufen. Als Standardverfahren zur Au-
thentifizierung im Online-Banking sowie im Mobile-Banking vereinbaren die Bank und die Kunden die Nutzung von TEO des Anbieters Comeco 
GmbH & Co.KG (auch „Comeco“), Rotebühlplatz 8, 70173 Stuttgart (nachfolgend als „TEO“ bezeichnet).  
Des Weiteren sind sie gemäß § 675f Absatz 3 BGB berechtigt, weitere Zahlungsauslösedienste und weitere Kontoinformationsdienste gemäß 
§ 1 Absätze 33 und 34 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) zu nutzen. Darüber hinaus können sie von ihnen ausgewählte sonstige Dritt-
dienste nutzen. 
(2) Konto und Depot werden einheitlich als „Konto“ bezeichnet, es sei denn, dies ist ausdrücklich anders bestimmt.  
(3) Zur Nutzung des Online-Banking gelten die mit der Bank gesondert vereinbarten Verfügungslimite. Eine Änderung dieser Limite kann der 
Teilnehmer mit seiner Bank gesondert vereinbaren. 
 

2. Voraussetzungen zur Nutzung des Online-Banking 
(1) Der Teilnehmer kann das Online-Banking nutzen, wenn die Bank ihn authentifiziert hat und er mit der Comeco einen Vertrag über die 
Nutzung von TEO abgeschlossen und sich für die Nutzung von TEO registriert hat.  
(2) Authentifizierung ist das mit der Bank gesondert vereinbarte Verfahren, mit dessen Hilfe die Bank die Identität des Teilnehmers oder die 
berechtigte Verwendung eines vereinbarten Zahlungsinstrumentes, einschließlich der Verwendung des Personalisierten Sicherheitsmerkmals 
des Teilnehmers überprüfen kann. Mit den hierfür vereinbarten Authentifizierungselementen kann der Teilnehmer sich gegenüber der Bank 
als berechtigter Teilnehmer ausweisen, auf Informationen zugreifen (siehe Nummer 3 dieser Bedingungen) sowie Aufträge erteilen (siehe 
Nummer 4 dieser Bedingungen). 
(3) Authentifizierungselemente sind 
- Wissenselemente, also etwas das nur der Teilnehmer weiß (z. B. persönliche Identifikationsnummer [PIN], oder der Nutzungscode für die 

elektronische Signatur) und 
- Besitzelemente, also etwas, das nur der Teilnehmer besitzt (z. B. Gerät zur Erzeugung oder zum Empfang von einmal verwendbaren 

Transaktionsnummern [TAN], die den Besitz des Teilnehmers nachweisen, wie die BankCard mit TAN-Generator oder das mobile Endge-
rät) sowie Seinselemente, also etwas das der Teilnehmer ist (Inhärenz, z. B. Fingerabdruck als biometrisches Merkmal des Teilnehmers). 

(4) Die Authentifizierung des Teilnehmers erfolgt, indem der Teilnehmer gemäß der Anforderung der Bank das Wissenselement, den Nachweis 
des Besitzelements und/oder den Nachweis des Seinselements an die Bank übermittelt. 
 

3. Zugang zum Online-Banking 
(1) Der Teilnehmer erhält Zugang zum Online-Banking der Bank, wenn  
- er seine individuelle Teilnehmerkennung (z. B. Kundennummer, Anmeldename) angibt und  
- er sich unter Verwendung des oder der von der Bank angeforderten Authentifizierungselemente(s) ausweist und  
- keine Sperre des Zugangs (siehe Nummern 8.1 und 9 dieser Bedingungen) vorliegt. 
Nach Gewährung des Zugangs zum Online-Banking kann auf Informationen zugegriffen oder können nach Nummer 4 dieser Bedingungen 
Aufträge erteilt werden. 
(2) Für den Zugriff auf sensible Zahlungsdaten im Sinne des § 1 Absatz 26 Satz 1 ZAG (z. B. zum Zweck der Änderung der Anschrift des 
Kunden) fordert die Bank den Teilnehmer auf sich unter Verwendung eines weiteren Authentifizierungselements auszuweisen, wenn beim 
Zugang zum Online-Banking nur ein Authentifizierungselement angefordert wurde. Der Name des Kontoinhabers und die Kontonummer sind 
für den vom Teilnehmer genutzten Zahlungsauslösedienst und Kontoinformationsdienst keine sensiblen Zahlungsdaten (§1 Absatz 26 Satz 2 
ZAG).  
 

4. Aufträge 
4.1 Auftragserteilung 
Der Teilnehmer muss einem Auftrag (z. B. Überweisung) zu dessen Wirksamkeit zustimmen (Autorisierung). Auf Anforderung hat er hierzu 
Authentifizierungselemente (z. B. Eingabe einer TAN oder elektronische Signatur als Nachweis des Besitzelements) zu verwenden, sofern mit 
der Bank nichts anderes vereinbart wurde. Die Bank bestätigt mittels Online-Banking den Eingang des Auftrags.  
Bei der Nutzung der Funktion „DepotView der Union Investment“ über das Online-Banking ist lediglich eine Einsichtnahme in das Depot mög-
lich. Kauf- und Verkaufsaufträge können über diese Funktion nicht erteilt werden. 
 

4.2 Widerruf von Aufträgen 
Die Widerrufbarkeit eines Auftrags richtet sich nach den für die jeweilige Auftragsart geltenden Sonderbedingungen (z. B. Sonderbedingungen 
für den Überweisungsverkehr). Der Widerruf von Aufträgen kann nur außerhalb des Online-Banking erfolgen, es sei denn, die Bank sieht eine 
Widerrufmöglichkeit im Online-Banking ausdrücklich vor. 
 

5. Bearbeitung von Aufträgen durch die Bank  
(1) Die Bearbeitung der Aufträge erfolgt an den für die Abwicklung der jeweiligen Auftragsart (z. B. Überweisung) auf der Online-Banking-Seite 
der Bank oder im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ bekannt gegebenen Geschäftstagen im Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeitslaufes. 
Geht der Auftrag nach dem auf der Online-Banking-Seite der Bank oder im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Zeitpunkt  
(Annahmefrist) ein oder fällt der Zeitpunkt des Eingangs nicht auf einen Geschäftstag gemäß Online-Banking-Seite der Bank oder „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ der Bank, so gilt der Auftrag als am darauffolgenden Geschäftstag zugegangen. Die Bearbeitung beginnt erst an diesem 
Geschäftstag. 
 
 
 
 
 
 



       

 

(2) Die Bank wird den Auftrag ausführen, wenn folgende Ausführungsbedingungen vorliegen: 
- Der Teilnehmer hat den Auftrag autorisiert (vgl. Nummer 4.1 dieser Bedingungen). 
- Die Berechtigung des Teilnehmers für die jeweilige Auftragsart liegt vor. 
- Das Online-Banking-Datenformat ist eingehalten. 
- Das gesondert vereinbarte Online-Banking-Verfügungslimit ist nicht überschritten (vgl. Nummer 1 Absatz 3 dieser Bedingungen). 
- Die weiteren Ausführungsbedingungen nach den für die jeweilige Auftragsart maßgeblichen Sonderbedingungen (z. B. ausreichende Kon-

todeckung gemäß den Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr) liegen vor. 
Liegen die Ausführungsbedingungen nach Satz 1 vor, führt die Bank die Aufträge nach Maßgabe der Bestimmungen der für die jeweilige 
Auftragsart geltenden Sonderbedingungen (z. B. den Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr) aus.  
(3) Liegen die Ausführungsbedingungen nach Absatz 2 Satz 1 nicht vor, wird die Bank den Auftrag nicht ausführen und dem Teilnehmer eine 
Information über die Nichtausführung und - soweit möglich - über deren Gründe und die Möglichkeiten, mit denen Fehler, die zur Ablehnung 
geführt haben, berichtigt werden können, mittels Online-Banking zur Verfügung stellen.  
 

6. Information des Kunden über Online-Banking-Verfügungen 
Die Bank unterrichtet den Kunden mindestens einmal monatlich über die mittels Online-Banking getätigten Verfügungen über die Postbox 
(siehe Ziffer 12 dieser Sonderbedingungen) oder einen anderen Weg, wenn und soweit sie mit den Kunden gesondert und ausdrücklich für 
die Erteilung von Kontoinformationen einen solchen gesonderten Weg vereinbart hat.  
 

7. Sorgfaltspflichten des Teilnehmers 
7.1 Schutz der Authentifizierungselemente 
(1) Der Teilnehmer hat 
- alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um seine Authentifizierungselemente (siehe Nummer 2 dieser Bedingungen) vor unbefugtem 

Zugriff zu schützen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass das Online-Banking missbräuchlich verwendet oder in sonstiger Weise nicht 
autorisiert genutzt wird (vgl. Nummern 3 und 4 dieser Bedingungen). 

(2) Zum Schutz der einzelnen Authentifizierungselemente hat der Teilnehmer vor allem Folgendes zu beachten: 
(a) Wissenselemente, wie z. B. die PIN, sind geheim zu halten; sie dürfen insbesondere  
- nicht mündlich (z. B. telefonisch oder persönlich) mitgeteilt werden, 
- nicht außerhalb des Online-Banking in Textform (z. B. per E-Mail, Messenger-Dienst) weitergegeben werden, 
- nicht ungesichert elektronisch gespeichert (z. B. Speicherung der PIN in Klartext im Computer oder im mobilen Endgerät) werden und 

nicht auf einem Gerät notiert oder als Abschrift zusammen mit einem Gerät aufbewahrt werden, das als Besitzelement (z. B. BankCard 
mit TAN-Generator, mobiles Endgerät, Signaturkarte) oder zur Prüfung des Seinselements (z. B. mobiles Endgerät mit Anwendung für 
das Online-Banking und Fingerabdrucksensor dient).  

(b) Besitzelemente, wie z. B. die BankCard mit TAN-Generator oder ein mobiles Endgerät sind vor Missbrauch zu schützen, insbesondere 
- sind die BankCard mit TAN-Generator oder die Signaturkarte vor dem unbefugten Zugriff anderer Personen sicher zu verwahren,  
- ist sicherzustellen, dass unberechtigte Personen auf das mobile Endgerät des Teilnehmers (z. B. Mobiltelefon) nicht zugreifen können, 
- ist dafür Sorge zu tragen, das andere Personen die auf dem mobilen Endgerät (z. B. Mobiltelefon) befindliche Anwendung für das Online-

Banking (z. B. Online-Banking-App, Authentifizierungs-App) nicht nutzen können, 
- ist die Anwendung für das Online-Banking (z. B. Online-Banking-App, Authentifizierungs-App) auf dem mobilen Endgerät des Teilnehmers 

zu deaktivieren, bevor der Teilnehmer den Besitz an diesem mobilen Endgerät aufgibt (z. B. durch Verkauf oder Entsorgung des Mobilte-
lefons), 

- dürfen die Nachweise des Besitzelements (z. B. TAN) nicht außerhalb des Online-Banking mündlich (z. B. per Telefon) oder in Textform 
(z. B. E-Mail, Messenger-Dienst) weitergegeben werden und 

- muss der Teilnehmer, der von der Bank einen Code zur Aktivierung des Besitzelements (z. B. Mobiltelefon mit Anwendung für das Online-
Banking) erhalten hat, diesen vor dem unbefugten Zugriff anderer Personen sicher verwahren; ansonsten besteht die Gefahr, dass andere 
Personen das Gerät als Besitzelement für das Online-Banking des Teilnehmers aktivieren. 

(c) Seinselemente, wie z. B. Fingerabdruck des Teilnehmers, dürfen auf einem mobilen Endgerät des Teilnehmers für das Online-Banking nur 
dann als Authentifizierungselement verwendet werden, wenn auf dem mobilen Endgerät keine Seinselemente anderer Personen gespeichert 
sind. Sind auf dem mobilen Endgerät, das für das Online-Banking genutzt wird Seinselemente anderer Personen gespeichert, ist für das 
Online-Banking das von der Bank ausgegebene Wissenselement (z. B. PIN) zu nutzen und nicht das auf dem mobilen Endgerät gespeicherte 
Seinselement. 
(3) Beim mobileTAN-Verfahren darf das mobile Endgerät, mit dem die TAN empfangen wird (z. B. Mobiltelefon), nicht gleichzeitig für das 
Online-Banking genutzt werden. 
(4) Die für das mobileTAN-Verfahren hinterlegte Telefonnummer ist zu löschen oder zu ändern, wenn der Teilnehmer diese Telefonnummer 
für das Online-Banking nicht mehr nutzt. 
(5) Ungeachtet der Schutzpflichten nach den Absätzen 1 bis 4 darf der Teilnehmer seine Authentifizierungselemente gegenüber einem von 
ihm ausgewählten Zahlungsauslösedienst und Kontoinformationsdienst sowie einem sonstigen Drittdienst verwenden (siehe Nummer 1 Absatz 
1 Sätze 4 und 5 dieser Bedingungen). Sonstige Drittdienste hat der Teilnehmer mit der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt auszuwählen. 
 

7.2 Sicherheitshinweise der Bank  
Der Teilnehmer muss die Sicherheitshinweise auf der Online-Banking-Seite der Bank, insbesondere die Maßnahmen zum Schutz der einge-
setzten Hard- und Software (Kundensystem), beachten. Darüber hinaus hat der Kunde in eigener Verantwortung etwaige Sicherheitshinweise 
der Anbieter der von ihm genutzten Zahlungsauslösedienste und Kontoinformationsdienste sowie der von ihm eingesetzten Kundensysteme 
zu beachten (z.B. Sicherheitsupdates von Systemsoftware mobiler Endgeräte).  
 

7.3 Prüfung der Auftragsdaten mit von der Bank angezeigten Daten 
Die Bank zeigt dem Teilnehmer die von ihr empfangenen Auftragsdaten (z. B. Betrag, Kontonummer des Zahlungsempfängers) über das 
gesondert vereinbarte Gerät des Teilnehmers an (z. B. mittels mobilem Endgerät, Chipkartenlesegerät mit Display). Der Teilnehmer ist ver-
pflichtet, vor der Bestätigung die Übereinstimmung der angezeigten Daten mit den für den Auftrag vorgesehenen Daten zu prüfen. Bei Fest-
stellung von Abweichungen ist die Transaktion abzubrechen. 
 

8. Anzeige- und Unterrichtungspflichten 
8.1 Sperranzeige 
(1) Stellt der Teilnehmer 
- den Verlust oder den Diebstahl eines Besitzelements zur Authentifizierung (z. B. BankCard mit TAN-Generator, mobiles Endgerät, Signa-

turkarte) oder  
- die missbräuchliche Verwendung oder die sonstige nicht autorisierte Nutzung eines Authentifizierungselements  
fest, muss der Teilnehmer die Bank hierüber unverzüglich unterrichten (Sperranzeige). Der Teilnehmer kann eine solche Sperranzeige jeder-
zeit auch über die gesondert mitgeteilten Kommunikationskanäle abgeben. 



       

 

(2) Der Teilnehmer hat jeden Diebstahl oder Missbrauch eines Authentifizierungselements unverzüglich bei der Polizei zur Anzeige zu bringen. 
(3) Hat der Teilnehmer den Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung eines seiner Authentifizierungselemente, muss 
er ebenfalls eine Sperranzeige abgeben. 
 

8.2 Unterrichtung über nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgeführte Aufträge 
Der Kunde hat die Bank unverzüglich nach Feststellung eines nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Auftrags hierüber zu unterrichten. 
 

9. Nutzungssperre 
9.1 Sperre auf Veranlassung des Teilnehmers 
Die Bank sperrt auf Veranlassung des Teilnehmers, insbesondere im Fall der Sperranzeige nach Nummer 8.1 dieser Bedingungen, 
- den Online-Banking-Zugang für ihn oder alle Teilnehmer oder 
- seine Authentifizierungselemente zur Nutzung des Online-Banking. 
 

9.2 Sperre auf Veranlassung der Bank  
(1) Die Bank darf den Online-Banking-Zugang für einen Teilnehmer  sperren, wenn 
- sie berechtigt ist, den Online-Banking-Vertrag aus wichtigem Grund zu kündigen, 
- sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der Authentifizierungselemente des Teilnehmers dies rechtfertigen, oder 
- der Verdacht einer nicht autorisierten oder einer betrügerischen Verwendung eines Authentifizierungselements besteht. 
(2) Die Bank wird den Kunden unter Angabe der hierfür maßgeblichen Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der Sperre 
auf dem vereinbarten Weg unterrichten. Die Angabe von Gründen darf unterbleiben, soweit die Bank hierdurch gegen gesetzliche Verpflich-
tungen verstoßen würde. 
 

9.3 Aufhebung der Sperre 
Die Bank wird eine Sperre aufheben oder die betroffenen Authentifizierungselemente austauschen, wenn die Gründe für die Sperre nicht mehr 
gegeben sind. Hierüber unterrichtet sie den Kunden unverzüglich. 
 

9.4 Automatische Sperre eines Chip-basierten Besitzelements 
(1) Eine Chipkarte mit Signaturfunktion sperrt sich selbst, wenn der Nutzungscode für die elektronische Signatur dreimal in Folge falsch ein-
gegeben wird.  
(2) Ein TAN-Generator als Bestandteil einer Chipkarte, der die Eingabe eines eigenen Nutzungscodes erfordert, sperrt sich selbst, wenn dieser 
dreimal in Folge falsch eingegeben wird.  
(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Besitzelemente können dann nicht mehr für das Online-Banking genutzt werden. Der Teilnehmer 
kann sich mit der Bank in Verbindung setzen, um die Nutzungsmöglichkeiten des Online-Banking wiederherzustellen.  
 

9.5 Zugangssperre für Zahlungsauslösedienst und Kontoinformationsdienst 
Die Bank kann Kontoinformationsdienstleistern oder Zahlungsauslösedienstleistern den Zugang zu einem Zahlungskonto des Kunden verwei-
gern, wenn objektive und gebührend nachgewiesene Gründe im Zusammenhang mit einem nicht autorisierten oder betrügerischen Zugang 
des Kontoinformationsdienstleisters oder des Zahlungsauslösedienstleisters zum Zahlungskonto, einschließlich der nicht autorisierten oder 
betrügerischen Auslösung eines Zahlungsvorgangs, es rechtfertigen. Die Bank wird den Kunden über eine solche Zugangsverweigerung auf 
dem vereinbarten Weg unterrichten. Die Unterrichtung erfolgt möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der Verweigerung des Zu-
gangs. Die Angabe von Gründen darf unterbleiben, soweit die Bank hierdurch gegen gesetzliche Verpflichtungen verstoßen würde. Sobald 
die Gründe für die Verweigerung des Zugangs nicht mehr bestehen, hebt die Bank die Zugangssperre auf. Hierüber unterrichtet sie den 
Kunden unverzüglich.  
Auf den Zugang zum Online-Banking über TEO findet diese Ziffer (9.5) keine Anwendung.  
 

10. Haftung 
10.1 Haftung der Bank bei Ausführung eines nicht autorisierten Auftrags und eines nicht, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten 

Auftrags 
Die Haftung der Bank bei einem nicht autorisierten Auftrag und einem nicht, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten Auftrag richtet sich nach 
den für die jeweilige Auftragsart vereinbarten Sonderbedingungen (z. B. Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr). 
 

10.2 Haftung des Kunden bei missbräuchlicher Nutzung seiner Authentifizierungselemente 
10.2.1 Haftung des Kunden für nicht autorisierte Zahlungsvorgänge vor der Sperranzeige 
(1) Beruhen nicht autorisierte Zahlungsvorgänge vor der Sperranzeige auf der Nutzung eines verlorengegangenen oder gestohlenen oder 
sonst abhandengekommenen Authentifizierungselements oder auf der sonstigen missbräuchlichen Verwendung eines Authentifizierungsele-
ments, haftet der Kunde für den der Bank hierdurch entstehenden Schaden bis zu einem Betrag von 50 Euro, ohne dass es darauf ankommt, 
ob dem Teilnehmer ein Verschulden trifft. 
(2) Der Kunde ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Absatz 1 verpflichtet,  
wenn 
- es ihm nicht möglich gewesen ist, den Verlust, den Diebstahl, das Abhandenkommen oder eine sonstige missbräuchliche Verwendung 

des Authentifizierungselements vor dem nicht autorisierten Zahlungsvorgang zu bemerken, oder 
- der Verlust des Authentifizierungselements durch einen Angestellten, einen Agenten, eine Zweigniederlassung eines Zahlungsdienstleis-

ters oder eine sonstige Stelle, an die Tätigkeiten des Zahlungsdienstleisters ausgelagert wurden, verursacht worden ist. 
(3) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Zahlungsvorgängen und hat der Teilnehmer in betrügerischer Absicht gehandelt 
oder seine Sorgfalts- und seine Anzeigepflichten nach diesen Bedingungen vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt, trägt der Kunde abwei-
chend von den Absätzen 1 und 2 den hierdurch entstandenen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Teilnehmers kann ins-
besondere dann vorliegen, wenn er eine seiner Sorgfaltspflichten nach 
- Nummer 7.1 Absatz 2, 
- Nummer 7.1 Absatz 4, 
- Nummer 7.3, oder 
- Nummer 8.1 Absatz 1 
dieser Bedingungen verletzt hat. 
(4) Abweichend von den Absätzen 1 und 3 ist der Kunde nicht zum Schadensersatz verpflichtet, wenn die Bank vom Teilnehmer eine starke 
Kundenauthentifizierung im Sinne des § 1 Absatz 24 ZAG nicht verlangt hat. Eine starke Kundenauthentifizierung erfordert insbesondere die 
Verwendung von zwei voneinander unabhängigen Authentifizierungselementen aus den Kategorien Wissen, Besitz oder Sein (siehe 
 Nummer 2 Absatz 3 dieser Bedingungen). 
(5) Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den das Verfügungslimit gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf das 
vereinbarte Verfügungslimit. 
(6) Der Kunde ist nicht zum Ersatz des Schadens nach den Absätzen 1 und 3 verpflichtet, wenn der Teilnehmer die Sperranzeige nach  
Nummer 8.1 dieser Bedingungen nicht abgeben konnte, weil die Bank nicht die Möglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige sicherge-
stellt hatte. 



       

 

(7) Die Absätze 4 bis 6 finden keine Anwendung, wenn der Teilnehmer in betrügerischer Absicht gehandelt hat. 
(8) Ist der Kunde kein Verbraucher, gilt ergänzend Folgendes: 
- Der Kunde haftet für Schäden aufgrund von nicht autorisierten Zahlungsvorgängen über die Haftungsgrenze von 50 Euro nach Absätzen 

1 und 3 hinaus, wenn der Teilnehmer fahrlässig oder vorsätzlich gegen seine Anzeige- und Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen 
verstoßen hat. 

- Die Haftungsbeschränkung in Absatz 2 erster Spiegelstrich findet keine Anwendung. 
 

10.2.2 Haftung des Kunden bei nicht autorisierten Verfügungen außerhalb von Zahlungsdiensten (z. B. Wertpapiertransaktionen) 
vor der Sperranzeige 

Beruhen nicht autorisierte Verfügungen außerhalb von Zahlungsdiensten (z. B. Wertpapiertransaktionen) vor der Sperranzeige auf der Nutzung 
eines verlorengegangenen oder gestohlenen Authentifizierungselements oder auf der sonstigen missbräuchlichen Nutzung des Authentifizie-
rungselements und ist der Bank hierdurch ein Schaden entstanden, haften der Kunde und die Bank nach den gesetzlichen Grundsätzen des 
Mitverschuldens. 
 

10.2.3  Haftung ab der Sperranzeige 
Sobald die Bank eine Sperranzeige eines Teilnehmers erhalten hat, übernimmt sie alle danach durch nicht autorisierte Online-Banking-Verfü-
gungen entstehenden Schäden. Dies gilt nicht, wenn der Teilnehmer in betrügerischer Absicht gehandelt hat. 
 

10.2.4  Haftungsausschluss 
Haftungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden Umstände auf einem ungewöhnlichen und unvorherseh-
baren Ereignis beruhen, auf das diejenige Partei, die sich auf dieses Ereignis beruft, keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung 
der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten vermieden werden können.  
 

11. Mitteilung einer E-Mail-Adresse 
Der Kunde stellt der Bank zum Zwecke der Nutzung des Online-Banking sowie des Mobile-Banking eine private E-Mail-Adresse zur Verfügung. 
Der Kunde hat sicherzustellen, dass die von ihm hinterlegte E-Mail-Adresse stets auf dem aktuellen Stand ist. Änderungen dieser E-
Mailadresse hat der Kunde der Bank gemäß Nr. 11 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen unverzüglich über das Online-Banking mitzuteilen.  

 

12. Nutzung der Postbox  
12.1 Nutzungsvereinbarung 
Die Bank stellt dem Kunden ein elektronisches Postfach (auch „Postbox“ bezeichnet) zur Verfügung. Bevollmächtigten ist die Nutzung der 
Postbox in gleicher Weise wie dem Kunden gestattet. 
 

12.2 Nutzungsumfang 
(1) Bei Nutzung der Postbox übermittelt die Bank auf diesem Weg für alle derzeitigen und zukünftig unterhaltenen Konten des Kunden und 
sonstigen Vertragsbeziehungen alle Mitteilungen und Informationen wie z.B. Kontoauszüge, Rechnungsabschlüsse, Angebote zur Änderung 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Sonderbedingungen oder Entgelte (nachfolgend zusammen als „Mitteilungen“ bezeichnet). Die Über-
mittlung der Mitteilungen in der Postbox erfolgt auf einem dauerhaften Datenträger durch das Einstellen von Dateien in einem gängigen Format 
(z.B. PDF). Kontoauszüge mit den Buchungsvorgängen eines Monats werden jeweils nachträglich zu Beginn des folgenden Monats in die 
Postbox eingestellt. Der Kunde kann sich die in der Postbox bereitgestellten Mitteilungen online ansehen, ausdrucken und/oder herunterladen.  
(2) Die Bank bleibt jedoch gleichwohl dazu berechtigt, dem Kunden Mitteilungen, auch wenn diese in die Postbox bereits eingestellt, wurden 
zusätzlich per einfacher Post zuzusenden, wenn der Kunde diese Mitteilungen nicht abgerufen hat und sie dies unter Berücksichtigung des 
Kundeninteresses für zweckmäßig hält oder es aus rechtlichen Gründen erforderlich ist. Die Bank stellt dem Kunden hierfür kein Entgelt 
sondern – soweit rechtlich zulässig – nur ihre Aufwendungen in Rechnung.  
(3) Auf Verlangen des Kunden übersendet die Bank dem Kunden in begründeten Einzelfällen die in die Postbox eingestellten Mitteilungen 
zusätzlich auch postalisch zu. Das hierfür anfallende Entgelt ergibt sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank. 
 

12.3  Unveränderbarkeit der Daten 
Die Bank garantiert die Unveränderbarkeit der Daten in der Postbox. Dies gilt nicht, soweit die Daten außerhalb der Postbox gespeichert oder 
aufbewahrt werden. Soweit die in die Postbox eingestellten Dokumente verändert oder in veränderter Form in Umlauf gebracht werden, über-
nimmt die Bank hierfür keine Haftung. 
 

12.4. Benachrichtigung des Kunden via E-Mail 
Die Bank wird den Kunden über den Eingang von Mitteilungen in seiner Postbox kostenlos per E-Mail an die von ihm nach Ziffer 11 dieser 
Sonderbedingungen angegebene E-Mailadresse benachrichtigen. Diese Benachrichtigung, auf die nicht geantwortet werden kann, enthält 
keine persönlichen Informationen des Kunden oder Angaben über den Inhalt der Mitteilungen. 
 

12.5. Mitwirkungspflichten des Kunden 
Unbeschadet der Benachrichtigung durch die Bank gemäß Nr. 12.4 ist der Kunde verpflichtet, seine Postbox regelmäßig auf den Eingang von 
Mitteilungen zu überprüfen; für die Prüfungspflichten des Kunden gelten insbesondere Nr. 7 sowie Nr. 11 Abs. 4 und 5 der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. 
 

12.6. Zugang der Mitteilungen beim Kunden 
Mitteilungen der Bank gehen dem Kunden spätestens in dem Zeitpunkt zu, in dem dieser die Mitteilung zur Kenntnis genommen hat.  
 

12.7. Anerkennung der Mitteilungen durch Finanzbehörden 
Die in die Postbox eingestellten Mitteilungen, wie z.B. der Kontoauszug oder der Rechnungsabschluss werden von der Finanzverwaltung nicht 
anerkannt, da sie weder die Anforderungen an die steuerliche Aufbewahrungspflicht noch die an eine Rechnung im Sinne des Umsatzsteuer-
gesetzes erfüllen. Sie werden somit nur im Privatkundenbereich anerkannt, wenn der Kunde nicht buchführungs- und aufzeichnungspflichtig 
ist. Kunden sollten sich vor Nutzung der Postbox bei dem für sie zuständigen Finanzamt informieren. Nach amtlich vorgeschriebenen Muster 
ausgestellte Steuerbescheinigungen können jedoch nach Ansicht der Finanzverwaltung in elektronischer Form in ein elektronisches Postfach 
übermittelt werden. 
 

12.8. Dauer der Aufbewahrung in der Postbox 
(1) Die Bank stellt die Mitteilungen während der Laufzeit der Nutzungsvereinbarung für die Dauer von zehn Jahren nach deren Einstellung in 
der Postbox zur Verfügung. Nach Ablauf der Speicherfrist nach Satz 1 ist die Bank berechtigt, die Mitteilungen aus der Postbox zu entfernen; 
hierüber wird sie den Kunden zuvor mit einer Frist von zwei Monaten informieren und ihm somit die Möglichkeit geben, die Mitteilungen auf 
einem eigenen Datenträger zu speichern oder in Papierform auszudrucken. Die Bank ist berechtigt, den Speicherzeitraum gemäß Satz 1 zu 
verändern; hierüber wird sie den Kunden vorab in angemessener Frist unterrichten. 
(2) Soweit ein Nachdruck der Mitteilungen erforderlich ist, kann die Bank diesen auf Anfrage und nach Beauftragung dem Kunden zur Verfü-
gung stellen, soweit ihr dies aufgrund der für sie geltenden gesetzlichen Aufbewahrungsfristen möglich ist; hierfür gelten die Bedingungen des 
Preis- und Leistungsverzeichnisses der Bank. 
 

13. Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemöglichkeit 
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Teilnehmer an die im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ näher bezeichneten 
Streitschlichtungs- oder Beschwerdestellen wenden. 
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Vorvertragliche Information für außerhalb von Geschäftsräumen  
geschlossene Verträge und für Fernabsatzverträge zum Girokontovertrag 

     

Stand: Januar 2022 (Monat/Jahr)   

Diese Information gilt bis auf Weiteres und steht nur in deutscher Sprache zur Verfügung. 

Übersicht 

I. Allgemeine Informationen 
II. Informationen zum Girokontovertrag 

III. Informationen über die Besonderheiten des Fernabsatzvertrags 
 

I. Allgemeine Informationen 
Name und Anschrift der Bank 

Sparda-Bank Baden-Württemberg eG 
Am Hauptbahnhof 3 

70173 Stuttgart 
Zentrale 

Sparda-Bank Baden-Württemberg eG 

Am Hauptbahnhof 3 
70173 Stuttgart 

Telefon 

0711/2006-2006 

E-Mail 

kontakt@sparda-bw.de 

Name und Anschrift des für die Bank handelnden Vermittlers/Dienstleisters 
 
 

Gesetzlich Vertretungsberechtigte der Bank ist der Vorstand 
Vorstand 

Martin Hettich (Vorsitzender) 

Bernd Klink 
Joachim Haas 

Martin Buch 

Eintragung (der Hauptniederlassung) im Genossenschaftsregister 
Amtsgericht 

Amtsgericht Stuttgart, Gen.-Register-Nr.: 236 

Umsatzsteueridentifikationsnummer 

DE 147794539  

Hauptgeschäftstätigkeit der Bank 
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschäften aller Art und von damit zusammenhängenden Geschäften.  

Zuständige Aufsichtsbehörden 
Die für die Zulassung von Kreditinstituten zuständige Aufsichtsbehörde ist die Europäische Zentralbank, Sonnemannstraße 22, 60314 Frankfurt am 

Main, Deutschland (Postanschrift: Europäische Zentralbank, 60640 Frankfurt am Main, Deutschland); die für die Zulassung des Pfandbriefgeschäfts 
und für den Schutz der kollektiven Verbraucherinteressen zuständige Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin),  
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn bzw. Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt am Main. 

Vertragssprache 
Maßgebliche Sprache für dieses Vertragsverhältnis und die Kommunikation mit dem Kunden während der L aufzeit des Vertrags ist Deutsch. 

Rechtsordnung/Gerichtsstand 
Gemäß Nr. 6 Abs. 1 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gilt für den Vertragsschluss und die gesamte Geschäftsverbindung zwischen 

dem Kunden und der Bank deutsches Recht. Es gibt keine vertragliche Gerichtsstandklausel. 

Hinweis zum Bestehen einer freiwilligen Einlagensicherung 
Die Bank ist der BVR Institutssicherung GmbH und der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenban-
ken e. V. angeschlossen (Näheres vgl. Nr. 20 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen). 

 
Außergerichtliche Streitschlichtung 
 
Beschwerdestelle der Bank 

Sparda-Bank Baden-Württemberg eG 
Qualitätsmanagement 

Am Hauptbahnhof 3 
70173 Stuttgart 

 
Außergerichtliches  Streitschlichtungsverfahren  und  sonstige Beschwerdemöglichkeit 

Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe teil. Für die Beilegung von Strei tigkeiten mit der 
Bank besteht daher für Privatkunden, Firmenkunden sowie bei Ablehnung eines Antrags auf Abschluss eines Basiskontovertrags fü r Nichtkunden 
die Möglichkeit, den Ombudsmann für die genossenschaftliche Bankengruppe anzurufen (https://www.bvr.de/Service/Kundenbeschwerdestelle). 

Näheres regelt die „Verfahrensordnung für die außergerichtliche Schlichtung von Kundenbeschwerden im Bereich der deutschen ge nossenschaftli-
chen Bankengruppe“, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird. Die Beschwerde ist in Textform (z. B. mittels Brief, Telefax oder E-Mail) an die 
Kundenbeschwerdestelle  beim  Bundesverband  der  Deutschen  Volksbanken  und  Raiffeisenbanken  –  BVR,  Schellingstraße  4,  10785  Berlin,  

Fax: 030 2021-1908,E-Mail: kundenbeschwerdestelle@bvr.de zu richten. 
 

Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit aus dem Anwendungsbereich des Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 676c des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs, Art. 248 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch, § 48 des Zahlungskontengesetzes und Vorschriften d es Zahlungs- 
diensteaufsichtsgesetzes) besteht zudem die Möglichkeit, eine Beschwerde bei der Bundesanstalt für Fi nanzdienstleistungsaufsicht einzulegen. Die 

Verfahrensordnung ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht erhältlich. Die Adresse lautet: Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn. Zudem besteht auch die Möglichkeit, eine Beschwerde unmittelbar bei der Bank (Sparda-
Bank Baden-Württemberg eG, Am Hauptbahnhof 3, 70173 Stuttgart) einzulegen. Die Bank wird Beschwerden in Textform (z. B. mittels Brief,  

Telefax oder E-Mail) beantworten. 

Die Europäische Kommission stellt unter https://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine Plattform zur außergerichtlichen Online -Streitbeilegung (soge-

nannte OS-Plattform) bereit. 

Zudem besteht die Möglichkeit, eine zivilrechtliche Klage  einzureichen. 

http://www.bvr.de/Service/Kundenbeschwerdestelle)
mailto:kundenbeschwerdestelle@bvr.de
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II. Informationen zum Girokontovertrag 

Wesentliche Leistungsmerkmale 
Die Bank richtet für den Kunden ein Konto in laufender Rechnung (Kontokorrentkonto) ein, schreibt eingehende Zahlungen auf dem Konto gut und 
wickelt von ihm veranlasste Zahlungsvorgänge (z.B. Überweisung) zulasten dieses Kontos ab, soweit das Konto ausreichend Guthaben oder Kredit 

aufweist. Im Einzelnen sind insbesondere folgende Dienstleistungen vom Giro kontovertrag erfasst: 

- Kontoführung, 

- Bargeldeinzahlungen und Bargeldauszahlungen 

- Überweisungen (vgl. hierzu im Einzelnen die Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr), 

- Daueraufträge, 

- Lastschriften (vgl. hierzu im Einzelnen die Sonderbedingungen für den Lastschriftverkehr), 

- Scheckinkasso, 

- eingeräumte und geduldete Überziehungsmöglichkeiten (Kontoüberziehung), 

- Scheckeinlösungen (vgl. hierzu im Einzelnen die Sonderbedingungen für den Scheckverkehr), 

- BankCard (Debitkarte) zur Bargeldauszahlung an in- und ausländischen Geldautomaten, zur Nutzung von SB-Terminals, zur bargeldlosen Zahlung 

an automatisierten Kassen im Rahmen des POZ-, electronic cash- und Maestro-Systems (vgl. hierzu im Einzelnen die Sonderbedingungen für die 
BankCard), 

- Sparda Debit Mastercard (Debitkarte) zur Nutzung um im Mastercard -Verbund bei Vertragsunternehmen Waren und Dienstleistungen bargeldlos zu 

bezahlen und zusätzlich im Rahmen des Bargeldservices an Geldautomaten Bargeldauszahlungen vorzunehmen, sofern sich ausreiche nd Gutha-

ben auf dem Kartenkonto befindet (vgl. hierzu im Einzelnen die Sonderbedingungen für die Sparda Debit Mastercard (Debitkarte)), 

- Sparda-Kreditkarten (Mastercard Standard / Mastercard Platinum) (vgl. hierzu im Einzelnen die Sonderbedingungen für Sparda-Kreditkarten), 

- Online-Banking (vgl. hierzu im Einzelnen die Sonderbedingungen für das Online-Banking und das Mobile-Banking inklusive der digitalen 

Postbox), 

- Verwahrung von Einlagen 

- SpardaTelefon-Service. 

 

Die aktuellen Preise für die Dienstleistungen der Bank ergeben sich aus dem Preis - und Leistungsverzeichnis. Die Änderung von Zinsen und Entgelten 
während der Laufzeit des Girovertrags erfolgt nach Maßgabe von Nr. 12 der AGB. Soweit im Rahmen der Kontoführung Guthabenzinsen anfallen, sind 
diese Einkünfte steuerpflichtig. Bei Fragen sollte sich der Kunde an die für ihn zuständige Steuerbehörde bzw. seinen steuerlichen Berater wenden. Es 

gibt keinen Leistungsvorbehalt, es sei denn, dieser ist ausdrücklich vereinbart. 
 
Das Konto dient insbesondere der Ausführung von Zahlungsdiensten, der Verwahrung von Einlagen und gegebenenfalls der Einräumu ng 

von Kontoüberziehungen. Sofern ein Kontoführungsentgelt erhoben wird, wird damit nur die Bereitstellung des Kontos für die Ausführung 
von Zahlungsdiensten abgegolten. Die Bank ist berechtigt, für die Verwahrung von Einlagen ein Verwahrentgelt oder negative Zinsen zu 

berechnen. Soweit nichts anderes vereinbart, ergeben sich die Zinsen und Entgelte für die Leistungen aus dem Preisaushang bzw. dem 
Preis- und Leistungsverzeichnis. Diese können in den Geschäftsräumen der Bank eingesehen werden. 
 

Zahlung und Erfüllung des Vertrags 
Zahlung der Entgelte und evtl. anfallender Zinsen (z. B. Zinsen für die eingeräumte/geduldete Kontoüberziehung) durch den Kunden 
Die anfallenden Entgelte und Zinsen werden auf dem Girokonto wie folgt belastet:  

- Monatliches  Kontoführungsentgelt  zum Quartalsende, 

- transaktionsbezogene Einzelentgelte nach Ausführung der Transaktion,  

- Zinsen zum Quartalsende, 

- jährliches  Entgelt  für  Debitkarten im Monat Januar, 

- jährliches  Entgelt  für  Kreditkarten  im  Monat der Ausstellung , 

- Verwahrentgelte zum Quartalsende. 

Kontoführung 
Die Bank erfüllt ihre Verpflichtungen aus dem Girovertrag durch Verbuchung der Gutschriften und Belastungen auf Basis der zug runde liegenden 

Aufträge und Weisungen (z. B. aus Überweisungen, Lastschriften, Bargeldeinzahlungen und Bargeldauszahlungen, Bankentgelte) sowie die Verwah-
rung von Einlagen auf dem in laufender Rechnung geführten Konto. Dabei werden die jeweiligen Buchungspositionen zum Ende der vereinbarten 

Rechnungsperiode – in der Regel zum Ende des Kalenderquartals – miteinander verrechnet und das Ergebnis (Saldo) dem Kunden als Rechnungsab-
schluss mitgeteilt. Alle von der Bank vorgenommenen Buchungen werden auf dem Kontoauszug mit Angabe des Buchungsdatums, des B etrags, einer 
kurzen Erläuterung über die Art des Geschäftes sowie der Valuta (Wertstellung) aufgelistet. Kontoauszüge werden in der jeweils vereinbarten Form  

(z. B. Postbox oder Postversand) übermittelt. 

Bargeldeinzahlungen/Zahlungseingänge 
Bargeldeinzahlungen und Zahlungseingänge schreibt die Bank dem Konto gut. 

Bargeldauszahlung 
Die Bank erfüllt eine Auszahlungsverpflichtung durch Bargeldauszahlung an Geldausgabeautomaten. 

 

Überweisung 
Bei einer institutsinternen Überweisung ist diese mit Gutschrift auf dem Konto des Zahlungsempfängers und Übermittlung der Angaben zur Person 
des Zahlers und des angegebenen Verwendungszwecks erfüllt. Bei einer institutsübergreifenden Überweisung ist diese mit Gutschrift auf dem   

Konto des Kreditinstituts des Zahlungsempfängers und Übermittlung der Angaben zur Person des Zahlers und des angegebenen Ve rwendungs- 
zwecks erfüllt. Die weiteren Einzelheiten ergeben sich aus den Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr. 
 

Lastschriften und Schecks 
Lastschriften sowie Schecks sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung nicht spätestens am zweiten Bankarbe itstag (Bankarbeitstage sind alle 
Werktage, außer Sonnabende und 24. und 31. Dezember) – bei Lastschriften im SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren nicht spätestens am dritten Bank- 

arbeitstag – nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht wird. 
 
Barschecks sind bereits mit Zahlung an den Scheckvorleger eingelöst. Schecks sind auch schon dann eingelöst, wenn die Bank im Einzelfall eine  

Bezahltmeldung absendet. Schecks, die über die Abrechnungsstelle der Bundesbank vorgelegt werden, sind eingelöst, wenn sie nicht bis zu dem  
von der Bundesbank festgesetzten Zeitpunkt zurückgegeben werden. 

Schreibt die Bank den Gegenwert von Schecks und Lastschriften schon vor ihrer Einlösung gut, geschieht dies unter dem Vorbeha lt ihrer Einlösung, 
und zwar auch dann, wenn diese bei der Bank selbst zahlbar sind. Reicht der Kunde andere Papiere mit dem Auftrag ein, von einem Zahlungs- 
pflichtigen einen Forderungsbetrag zu beschaffen (zum Beispiel Zinsscheine), und erteilt die Bank über den Betrag eine Gutsch rift, so steht diese 

unter dem Vorbehalt, dass die Bank den Betrag erhält. Der Vorbehalt gilt auch dann, wenn die Schecks, Lastschriften und anderen Papiere bei der 
Bank selbst zahlbar sind. Werden Schecks oder Lastschriften nicht eingelöst oder erhält die Bank den Betrag aus dem Einzugs auftrag nicht, macht  
die Bank die Vorbehaltsgutschrift rückgängig. 

Dies geschieht unabhängig davon, ob in der Zwischenzeit ein Rechnungsabschluss erteilt wurde.  
 

Kartenzahlung mit der BankCard (Debitkarte) - Gilt für Inhaber der BankCard 

Vom Kunden veranlasste Kartenzahlungen erfüllt die Bank durch Zahlung an den Händler als Akzeptanten der Kartenzahlung. Die Nutzung von 
Zahlungskarten  ist  in  den  Sonderbedingungen für die BankCard (Debitkarte) geregelt. 
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Kartenzahlung mit der Sparda Debit Mastercard (Debitkarte) - Gilt für Inhaber der Sparda Debit Mastercard 

Vom Kunden veranlasste Kartenzahlungen erfüllt die Bank durch Zahlung an den Händler als Akzeptanten der Kartenzahlung. Die Nutzung von 
Zahlungskarten ist in den Sonderbedingungen für die Sparda Debit Mastercard (Debitkarte) geregelt. 
 

Eingeräumte Überziehungsmöglichkeit (Kontoüberziehung) 
Die Kreditgewährung ist von der Überweisung der regelmäßigen Bezüge des Kreditnehmers auf ein Girokonto bei der Bank abhängig. 
Die Bank stellt dem Kunden eine eingeräumte Überziehungsmöglichkeit (Kontoüberziehung) auf seinem Girokonto zur Verfügung. Über den ein- 

geräumten Kreditrahmen kann er frei verfügen. Die Rückführung erfolgt mittels der auf seinem Girokonto eingehenden Zahlungen.  Die Zinsen und 
regelmäßig anfallenden Entgelte sind jeweils am Ende des Quartals bei Rechnungsabschluss fällig. Der Sollzins wird wie folgt berechnet: De r Monat 
wird mit 30 Tagen und das Jahr mit 360 Tagen berechnet (30/360). 
 

 

Vertragliche Kündigungsregeln 

Der Girovertrag kann vom Kunden jederzeit gekündigt werden. Im Übrigen gelten die in Nr. 18 und 19 der AGB für den Kunden und die Bank fest - 
gelegten Kündigungsregeln. Es besteht keine Mindestlaufzeit.  
 

Hinweis auf AGB-Pfandrecht 
Die Bank erwirbt als Sicherheit für ihre Forderungen ein Pfandrecht an den Wertpapieren und Sachen, an denen eine inländische Geschäftsstelle 
Besitz erlangt oder noch erlangen wird. Die Bank erwirbt ein Pfandrecht auch an den Ansprüchen, die dem Kunden gegen die Bank aus der bankmä-

ßigen Geschäftsverbindung zustehen oder künftig zustehen werden. Das Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehenden, künftigen und bedingten 
Ansprüche, die der Bank gegen den Kunden zustehen. 
 

Sonstige Rechte und Pflichten von Bank und Kunde 
Für den gesamten Geschäftsverkehr gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank. Daneben gelten die nachfolgend aufgeführten  
Sonderbedingungen, die  Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen Allgemeinen  Geschäftsbedingungen enthalten: 

- Sonderbedingungen  für  den Überweisungsverkehr, 

- Sonderbedingungen  für  den Lastschriftverkehr, 

- Sonderbedingungen  für  die  BankCard (Debitkarte), 

- Sonderbedingungen  für  die  Sparda Debit Mastercard (Debitkarte), 

- Sonderbedingungen  für  den Scheckverkehr, 

- Sonderbedingungen  für  Sparda-Kreditkarten, 

- Sonderbedingungen für das Online-Banking und das Mobile-Banking inklusive der digitalen Postbox, 

- Sonderbedingungen  für  Gemeinschaftskonten, 

- Allgemeine  Bedingungen für Kredite und Darlehen, 

- Sonderbedingungen für das SpardaTelefon-Banking. 
 

Die genannten Bedingungen stehen nur in deutscher Sprache zur Verfügung und können wie folgt beauskunftet werden:  
Per Internet: www.sparda-bw.de, per Telefon 0711/2006-2006, in den Filialen der Sparda-Bank Baden-Württemberg eG. Gerne senden wir Ihnen diese 

auch kostenfrei zu.  

III. Informationen über die Besonderheiten des Fernabsatzvertrags 
 
Information zum Zustandekommen des Vertrags im Fernabsatz 

 
Kundenstamm-Vertragsverfahren 
Der Vertrag ist zustande gekommen, wenn der Kunde auf das seitens der Bank erklärte Angebot (z. B. per Telefon oder per Online-Banking) die 

Annahme dieses Angebots erklärt bzw. die Bank das von dem Kunden erklärte Angebot angenommen hat. Durch die im Nachgang vorgenommene 
Übersendung der Vertragsunterlagen wird der abgeschlossene Vertrag  lediglich bestätigt. 
 

 

Widerrufsbelehrung 
Abschnitt 1  
Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. 
Die Frist beginnt nach Abschluss des Vertrags und nachdem S ie die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen sowie alle nachstehend unter Abschnitt 2 aufgeführten Informationen auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, E-Mail) 
erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem 
dauerhaften Datenträger erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an: 
 

Name/Firma und ladungsfähige Anschrift des Widerrufsadressaten 

   Sparda-Bank Baden-Württemberg eG, Am Hauptbahnhof 3, 70173 Stuttgart 

E-Mail 
kontakt@sparda-bw.de 

Internet 
www.sparda-bw.de 

Abschnitt 2 
Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen 
 

Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfassen folgende Angaben:  

 

Allgemeine Informationen: 
 

1. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Name und Anschrift 
desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen über den Betrag, den der 
Verbraucher im Fall des Widerrufs für die erbrachte Leistung zu zahlen hat, sofern er zur Zahlung von Wertersatz verpflichtet ist (zugrundeliegende 

Vorschrift: § 357 b des Bürgerlichen Gesetzbuchs); 
 
2. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Zahlungsdienstleister der Aufnahme von Beziehungen zum Verbraucher 
vor Abschluss des Vertrags zugrunde legt; 

 
3. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung; 

 
4. gegebenenfalls anfallende Kosten sowie einen Hinweis auf mögliche Steuern oder Kosten, die nicht über den Zahlungsdienstleister abgeführt oder 
von ihm in Rechnung gestellt werden; 

 
5. das Bestehen eines Garantiefonds oder anderer Entschädigungsregelungen, die weder unter die gemäß der Richtlinie 2014/4 9/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Einlagensicherungssysteme (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 149; L 212 
vom 18.7.2014, S. 47; L 309 vom 30.10.2014, S. 37) geschaffenen Einlagensicherungssysteme noch unter die gemäß der Ric htlinie 
97/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. März 1997 über Systeme für die Entschädigung der Anleger (ABl. L 84 vom 
26.3.1997, S. 22) geschaffenen Anlegerentschädigungssysteme fallen; 
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Informationen zur Erbringung von Zahlungsdiensten: 

 
6. zum Zahlungsdienstleister 

a) den Namen und die ladungsfähige Anschrif t seiner Hauptverwaltung sowie alle anderen Anschrif ten einschließlich E-Mail- Adresse, 

die für die Kommunikation mit dem Zahlungsdienstleister von Belang sind; 
 

b) die für den Zahlungsdienstleister zuständigen Aufsichtsbehörden und das bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
geführte Register oder jedes andere relevante öffentliche Register, in das der Zahlungsdienstleister als zugelassen eingetrag en 

ist, sowie seine Registernummer oder eine gleichwertige in diesem Register verwendete Kennung  
 

7. zur Nutzung des Zahlungsdienstes  
a) eine Beschreibung der wesentlichen Merkmale des zu erbringenden Zahlungsdienstes;  

 
b) Informationen oder Kundenkennungen, die für die ordnungsgemäße Auslösung oder Ausführung eines Zahlungsauftrags erforder-

lich sind; 

 

c) die Art und Weise der Zustimmung zur Auslösung eines Zahlungsauftrags oder zur Ausführung eines Zahlungsvorgangs und des 

Widerrufs eines Zahlungsauftrags (zugrundeliegende Vorschrif ten: §§ 675j und 675p des Bürgerlichen Gesetzbuchs); 
 

d) den Zeitpunkt, ab dem ein Zahlungsauftrag als zugegangen gilt (zugrundeliegende Vorschrift: § 675n Absatz 1 des Bürgerlichen 

Gesetzbuchs); 
 

e) einen vom Zahlungsdienstleister festgelegten Zeitpunkt nahe am Ende eines Geschäftstags, bei dessen Ablauf ein nach diesem 
Zeitpunkt zugegangener Zahlungsauftrag des Verbrauchers als am darauf folgenden Geschäftstag zugegangen gilt (zugrundelie-

gende Vorschrif t: §675n Absatz 1 Satz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);  
 

f) die maximale Ausführungsfrist für die zu erbringenden Zahlungsdienste; 

 

g) einen Hinweis auf die Möglichkeit, Betragsobergrenzen für die Nutzung eines Zahlungsinstruments (wie  beispielsweise eine Zah-
lungskarte) zu vereinbaren (zugrundeliegende Vorschrift: § 675k Absatz 1 de s Bürgerlichen Gesetzbuchs); 

 
h) einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, zwei oder mehrere unterschiedliche  Zahlungsmarken auf seinem kartengebunde-

nen Zahlungsinstrument zu verlangen, sofern sein Zahlungsdienstleister diesen Dienst anbietet, sowie einen Hinweis auf das 
Recht des Verbrauchers, rechtzeitig vor der Unterzeichnung des  Vertrags vom Zahlungsdienstleister in klarer und objektiver Weise 
über alle verfügbaren Zahlungsmarken und deren Eigenschaften, einschließlich ihrer Funktionsweise, Kosten und Sicherheit, in-

formiert zu werden (zugrundeliegende Vorschrif t:  Artikel 8 der Verordnung (EU) 2015/751 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 29. April 2015 über Interbankenentgelte für kartengebundene  Zahlungsvorgänge (ABl. L 123 vom 19.5.2015, S. 1 ), die 

durch die Delegierte Verordnung (EU) 2018/72 (ABl. L 13 vom 18.1.2018, S. 1 ) geändert worden ist); 
 

8. zu Entgelten, Zinsen und Wechselkursen 

a) alle Entgelte, die der Verbraucher an den Zahlungsdienstleister zu entrichten hat, einschließlich derjenigen, die sich danach rich-
ten, wie und wie oft über die geforderten Informationen zu unterrichten ist;  

 
b) eine Aufschlüsselung dieser Entgelte; 

 
c) die zugrunde gelegten Zinssätze und Wechselkurse oder, bei Anwendung von Referenzzinssätzen und -wechselkursen, die Me-

thode für die Berechnung der tatsächlichen Zinsen sowie den maßgeblichen Stichtag und den Index oder die Grundlage für die 
Bestimmung des Referenzzinssatzes oder -wechselkurses; 

 
d) das unmittelbare Wirksamwerden von Änderungen des Referenzzinssatzes oder -wechselkurses, die auf den vereinbarten Refe-

renzzinssätzen oder -wechselkursen beruhen, ohne vorherige Benachrichtigung des Verbrauchers (zugrundeliegende Vorschrift:  
§ 675g Absatz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs); 

 

9. zur Kommunikation 
a)  die Kommunikationsmittel, deren Nutzung für die Informationsübermittlung und Anzeigepflichten vereinbart wird, einschließlich der 

technischen Anforderungen an die Ausstattung und die Software des Verbrauchers;  
 

b) Angaben dazu, wie und wie oft die vom Zahlungsdienstleister vor und während des Vertragsverhältnisses, vor der Ausführung von 
Zahlungsvorgängen sowie bei einzelnen Zahlungsvorgängen zu erteilenden Informationen mitzuteilen oder zugänglich zu machen 

sind; 
 

c) die Sprache oder die Sprachen, in der oder in denen der Vertrag zu schließen ist und in der oder in denen die Kommunikation für 
die Dauer des Vertragsverhältnisses erfolgen soll; 

 
d) einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, während der Vertragslaufzeit jederzeit die Übermittlung der Vertragsbedingungen  

sowie der in dieser Widerrufsbelehrung genannten vorvertraglichen Informationen zur Erbringung von Zahlungsdiensten in Papier-
form oder auf einem anderen dauerhaften Datenträger zu verlangen;  

 

10.  zu den Schutz- und Abhilfemaßnahmen 
a) eine Beschreibung, wie der Verbraucher ein Zahlungsinstrument sicher aufbewahrt und wie er seine Pflicht gegenüber dem Zah-

lungsdienstleister oder einer von diesem benannten Stelle erfüllt, den Verlust, den Diebstahl, die missbräuchliche Verwendung  
oder die sonstige nicht autorisierte  Nutzung eines Zahlungsinstruments unverzüglich anzuzeigen, nachdem er hiervon Kenntnis er-
langt hat (zugrundeliegende Vorschrift: § 675l Absatz 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);  

 

b) eine Beschreibung des sicheren Verfahrens zur Unterrichtung des Verbrauchers durch den Zahlungsdienstleister im Fall vermute-
ten oder tatsächlichen Betrugs oder bei Sicherheitsrisiken; 

 
c) die Bedingungen, unter denen sich der Zahlungsdienstleister das Recht vorbehält, ein Zahlungsinstrument des Bürgerlichen Ge-

setzbuchs zu sperren (zugrundeliegende Vorschrif t: § 675k Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);  
 

d) Informationen zur Haftung des Verbrauchers bei Verlust, Diebstahl, Abhandenkommen oder sonstiger missbräuchlicher  Verwen-
dung des Zahlungsinstruments einschließlich Angaben zum Höchstbetrag (zugrundeliegende Vorschrif t: § 675v des Bürgerlichen 

Gesetzbuchs); 
 

e) Informationen über die Haftung des Zahlungsdienstleisters bei nicht autorisierten Zahlungsvorgängen (zugrundeliegende Vor-

schrift: § 675u des Bürgerlichen Gesetzbuchs); 
 

f) Angaben dazu, wie und innerhalb welcher Frist der Verbraucher dem Zahlungsdienstleister nicht autorisierte oder fehlerhaft au s-
gelöste oder ausgeführte Zahlungsvorgänge anzeigen muss (zugrundeliegende Vorschrift: § 676b des Bürgerlichen Gesetzbuchs);  

 
g) Informationen über die Haftung des Zahlungsdienstleisters bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Auslösung oder Aus-

führung von Zahlungsvorgängen sowie Informationen über dessen Verpflichtung, auf Verlangen Nachforschungen über den nicht 
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oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgang anzustellen (zugrundeliegende Vorschrift: § 675y des Bürgerlichen Gesetzbuchs);  

 
h) die Bedingungen für den Erstattungsanspruch des Verbrauchers bei einem vom oder über den Zahlungsempfänger ausgelösten 

autorisierten Zahlungsvorgang (beispielsweise bei SEPA-Lastschrif ten) (zugrundeliegende Vorschrif t: § 675x des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs); 

 

 

11. zu Änderungen der Bedingungen und Kündigung des Zahlungsdiensterahmenvertrags  
 

a) die Vereinbarung, dass die Zustimmung des Verbrauchers zu einer Änderung der Vertragsbedingungen als erteilt gilt, wenn der 
Verbraucher dem Zahlungsdienstleister seine Ablehnung nicht vor dem Zeitpunkt angezeigt hat, zu dem die geänderten Vertrags-

bedingungen in Kraft treten sollen (zugrundeliegende Vorschrift: § 675g des Bürgerlichen Gesetzbuchs); 
 

b) die Laufzeit des Zahlungsdiensterahmenvertrags; 

 
c) einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, den Vertrag zu kündigen;  

 
d) gegebenenfalls einen Hinweis auf folgende kündigungsrelevante Vereinbarungen:  

 aa) die Vereinbarung einer Kündigungsfrist für das Recht des Verbrauchers, den Vertrag zu kündigen, die einen Monat nicht 

überschreiten darf (zugrundeliegende Vorschrift: § 675h Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs), 

 

 bb) die Vereinbarung eines Kündigungsrechts des Zahlungsdienstleisters unter Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Mona-

ten, die voraussetzt, dass der Vertrag auf unbestimmte Zeit geschlossen ist (zugrundeliegende Vorschrift: §  675h Absatz 2 des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs), 
 

 cc) das Recht zur fristlosen Kündigung des Verbrauchers vor dem Wirksamwerden einer vom Zahlungsdienstleister vorgeschla-

genen Änderung des Vertrags, wenn die Zustimmung des Verbrauchers zur Änderung nach einer Vereinbarung im Vertrag ohne 
ausdrückliche Ablehnung als erteilt gälte, sofern der Zahlungsdienstleister den Verbraucher auf die Folgen seines Schweigens 

sowie auf das Kündigungsrecht hingewiesen hat (zugrundeliegende Vorschrift: § 675g Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);  
 

12. die Vertragsklauseln über das auf den Zahlungsdiensterahmenvertrag anwendbare Recht oder über das zuständige Gericht; 
 

13. einen Hinweis auf die dem Verbraucher offenstehenden Beschwerdeverfahren wegen mutmaßlicher Verstöße des Zahlungsdienstleiste rs 
gegen dessen Verpflichtungen (zugrundeliegende Vorschriften: §§ 60 bis 62 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes) sowie auf Verbrauchern 
offenstehende außergerichtliche Rechtsbehelfsverfahren (zugrundeliegende Vorschrif t: § 14 des Unterlassungsklagengesetzes).  

 

Abschnitt 3 
Widerrufsfolgen 

Im Fall eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. 

 
Überziehen Sie Ihr Konto ohne eingeräumte Überziehungsmöglichkeit oder überschreiten Sie die Ihnen eingeräumte Überziehungsmö glich-
keit, so können wir von Ihnen über die Rückzahlung  des  Betrags  der  Überziehung  oder  Überschreitung hinaus weder Kosten noch 

Zinsen verlangen, wenn wir Sie nicht ordnungsgemäß  über die Bedingungen  und  Folgen  der Überziehung oder Überschreitung (z. B. 
anwendbarer Sollzinssatz, Kosten) informiert haben. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz  für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleis-

tung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt  
haben, dass vor dem  Ende der Widerrufsfrist mit  der Ausführung der Gegenleistung begonnen werden kann.  Besteht eine Verpflichtung  
zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zu m Widerruf 

dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch 
vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb 
von 30 Tagen erfüllt werden. Diese Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.  

 
Besondere Hinweise 

Bei Widerruf dieses Vertrags sind Sie auch an einen mit diesem Vertrag zusammenhängenden Vertrag nicht me hr gebunden, wenn der 

zusammenhängende Vertrag eine Leistung betrifft, die von uns oder einem  Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwische n uns und 
dem Dritten erbracht wird. 

 

 

Ende der Widerrufsbelehrung 
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